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Text 

Durchführung der Wahlen in die Vollversammlung 

§ 75. (1) Die Vollversammlung der Ärztekammer hat vor Ablauf der fünfjährigen Funktionsperiode 
(§ 74 Abs. 2) oder mit dem Beschluß auf Auflösung der Vollversammlung die Wahl der 
Vollversammlung anzuordnen. 

(2) In Ärztekammern, in denen gemäß § 72 Abs. 1 Sektionen eingerichtet sind, ist für jede Sektion 
ein Wahlkörper zu bilden. Sind in einer Ärztekammer keine Sektionen eingerichtet (§ 72 Abs. 1 zweiter 
Satz), so ist für die Kurie der angestellten Ärzte und für die Kurie der niedergelassenen Ärzte je ein 
Wahlkörper zu bilden. 

(3) Wahlvorschläge sind schriftlich einzubringen. Sie dürfen nicht mehr als die doppelte Anzahl 
Namen von Wahlwerbern enthalten, als Kammerräte für den betreffenden Wahlkörper wählbar sind. Der 
Wahlvorschlag muß, sofern eine wahlwerbende Gruppe in sämtlichen Wahlkörpern kandidiert, von 
mindestens halb so vielen Wahlberechtigten unterschrieben sein, als Kammerräte in die Vollversammlung 
zu wählen sind; sofern eine wahlwerbende Gruppe nur in einzelnen Wahlkörpern kandidiert, muß der 
Wahlvorschlag von mindestens so vielen Wahlberechtigten unterschrieben sein, als Kammerräte in den 
betreffenden Wahlkörper zu wählen sind. 

(4) Die Stimmabgabe erfolgt mittels eines amtlichen Stimmzettels in einem amtlichen Wahlkuvert. 
Der amtliche Stimmzettel und das amtliche Wahlkuvert sind von der Ärztekammer aufzulegen. Für jeden 
Wahlkörper ist ein amtlicher Stimmzettel aufzulegen, der die Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppen 
zu enthalten hat. Wird bei der Stimmabgabe ein anderer Stimmzettel als der amtlich aufgelegte 
verwendet, so ist diese Stimme ungültig. Die Stimme ist auch dann ungültig, wenn aus der 
Kennzeichnung des amtlichen Stimmzettels der Wille des Wählers nicht eindeutig erkennbar ist. 

(5) Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb von zwei Wochen nach Kundmachung des 
Wahlergebnisses von jeder wahlwerbenden Gruppe bei der Landesregierung angefochten werden. 


